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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1989

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §12 Abs4;

UStG 1972 §12 Abs5;

Rechtssatz

Dem Unternehmer steht zwar die Wahl der Rechnungsmethode der Aufteilung zu, jedoch muß er sich dabei einer der

im Gesetz vorgesehenen Methode bedienen. Die Aufteilung der Vorsteuern nach der Wertschöpfung =ndet im Gesetz

keine Grundlage.
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